
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/8/8 96/14/0015
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.08.1996

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

KommStG 1993 §3 Abs1;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 96/13/0131 E 19. März 1997

Rechtssatz

Die Erläuterungen zur Regierungsvorlage betre;end das KommStG 1993 erwähnen als Holdinggesellschaften solche

Kapitalgesellschaften, deren Betriebsgegenstand das Halten von Beteiligungen an anderen Kapitalgesellschaften ist.
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